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Schwächung der Seelenkräste, Minderung deS Fleißes, Niederdrükung
der Strebsamkeit und Erzeugung von Unlust und Mutlosigkeit bei

den Lehrern und Schülern. Erst mit dem Ende des Berichtsjahres
bciterte sich der düstere Horizont, der unsere Volksschulen beengte,

allmälig wieder auf, indem einerseits der Segen einer ziemlich ergiebigen

Ernte die allgemeine Noth zu lindern begann, und andrerseits
die durch daS Gesez vom 15. Wintermonat 1855 den Lehrern
zugesicherte Besoldungszulage dieselben der drükendsten Nahrungssorgen
enthob. Diese Besserstellung der Gemeindeschullebrer wird — wir sind dessen

überzeugt — durch Wiederbelebung deS gesunkenen Muthes, Erhöhung

der Berufsfreudigkeit, Vermehrung deS Eifers der Thätigkeit
und des Forlbiloungstriebes der Lehrer für die Volkschule selbst von
den wohlthätigsten Folge» sein. Um aber nicht allein dcn hie und
da zu Tage getretenen Rükschritten ein Ziel zu sezen, sondern auch
eine zeitgemäße Fortentwiklung unseres gesammten Schulwesens anzu-
bahneu, werden wir die allseitig und dringend geforderte Revision
dcS Schulgesezes, die schon im Jahr 1853 entworfen, aber

durch die Ungunst der Zcitverhältnisse bishcr verzögert wurde,
nunmehr ungesäumt an die Hand nehmen. Im Hinblik auf dieselbe
haben wir in dem dießjährigen Berichte das erforderliche statistische

Material mit möglichster Genauigkeit und Vollständigkeit gesammelt,
auch eine Ueberstcht aller Schulausgaben ab Seiten des Staates wie
der Gemeinden beigefügt. (Fortsezung folgt.)

Schul-Chrsnik.

Eidgenossenschaft. Der Vorstand deS schweizerischen Lehrer-
Vereins hat an sämmtliche Mitglieder desselben ein Kreisschreiben
erlassen, in welchem auf die große Wichtigkeit der Jugend- und BolkS-
bibliorheken aufmerksam gemacht und die Beantwortung folgender Fragen

gewünscht wird: Welches stnd diejenigen Bücher, die für die

Jugend vom 10. bis 15. AltcrSjahre sich eignen und zwar für Knaben

und Mädchen? Welches sind diejenigen Schriften, die zur
Lektüre dem reifern Jugendalter (15. bis 18. Jahre) beiderlei Geschlechts

und jedem besonders empfohlen werden können? Welches sind
diejenigen Bücher, die am häufigsten von der nicht mehr schulpflichtigen
Jugend gelesen werden, besser abcr nicht gelessen werden sollten? Auf
welche Weise lassen sich Jugendbibliotheken am zweckmäßigsten einrichten

und nuzbar machen? Welches sind die emvfehlcnswerthesten
VolkSschriftcn, in dcm Sinne, daß sie nach Inhalt und Form dem

Verständnis; des „gemeinen ManneS" unter Voraussezung der gewöhnlichen

Schulbildung zugänglich find? Und waS läßt sich mit wenigen

Worten zur Kennzeichnung der vorgeschlagenen Bücher sagen?

— Der Unterricht des Schuljahres 1856/57 beginnt an der

eidgenössischen polytechnischen Schule am 15. Oktober 1856.
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Diejenigen, welche als Schüler aufgenommen zu werden
wünschen, haben ciue Aufnahmsprüfung nach den Anforderungen des für
dieselben festgestellten Regulativs zn bestehen.

Aufnahmsprüfungen werden abgehalten werden:
1) in Zürich am 9. Oktober um 8 Uhr Vormittags, Zimmer Nr.

14 der Universität, und wenn nöthig, jedoch nur znr Aufnahme
in den ersten JahreSkurS, auch

2) in Bern am 1. Oktober um 8 Uhr Vormittags im Gebäude
des ProgymnasiumS und

3) in Lausanne am 4. Oktober um 8 Uhr Vormittags im
Gebäude der Akademie.

Die Anmeldungen derjenigen, welche als Schüler einzutreten
wünschen, haben sich spätestens am 25. September bei der Kanzlei
deS Polytechnikums (Zürich, StiftSgebäude) zu erfolgen und es müssen

derselben zu diesem Zweke bis zum genannten Tage folgende
Schriften zugeschikt werden:

1) Eine schriftliche Anmeldung, welche enthalten soll: Namen und
Heimatsort des sich Anmeldenden; die Bezeichnung deà Berufes,

zu welchem er sich ausbilden, so wie die Fachschule, und
des JahreSkurses, in. welche er eintreten will; die Unterschrift
seiner Ellern oder Vormünder und die Erklärung, in welcher 5er
drei genannten Städte der Angemeldete seine Aufnahmsprüfung
zu bestehen wünscht;

2) einen Altersausweis, indem in der Regel daS 17. (für den 2.
JahreSkurS daS 18 Altersjahr gefordert wird.

3) ein genügendes Sittenzeugniß, so wie Zeugnisse über die
Vorstudien.

Bern. Saanen. (Korr.) 8. 42 des noch in Krast
bestehenden Schulgesezes von 1835 legt dem Polizeirichter die Pflicht
auf, solche Eltern, welche ihre Kinder gleichwol unfleißig in die
Schule schiken, wenn fie deßhalb von der Ortsschulkommission an ihre
Pflicht gemahnt worden find, und deßweaen durch dieselbe dem Richter

zur Bestrafung überwiesen werden müssen, mit einer Buße von
Fr. 1 bis 5 oder mit einer Gefangenschaft von 6 bis 48 Stunden
zu bestrafen. Allein eS gibt Herren Gerichtspräsidenten, welche diese

GesezeSbestimmung zu inhuman finden und statt ihr Folge zu geben
und ihnen überwiesene saumselige Eltern, die seit Jahren ihre Kinder
höchst unstcißig in die Schule schiken, und deßhalb durch die Orts-
schulkommission zur Bestrafung überwiesen werden müssen, gar nicht
bestrafen; sondern nur „so kräftig ermahnen und mit der strengsten

„Strafe bedrohen, im Falle fernerer gleichen WiederHandlungen."

Heißt ein solches Verfahren nicht dcm Geseze eine Nase drehen,
und kann man da nicht ohne Brille zwischen den Zeilen lesen : Ihr
guten Leute, ihr dauert mich, daß ich euch habe Mühe machen müssen;

den ihr habct Recht und die Schulkommission hat Unrecht, daß sie

euch verleidet hat!
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